
Die vorherigen Absätze entbinden den Bauträger/Bauherren jedoch nicht von der 
Meldepflicht und Haftung gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege. 

Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäo-
logischen Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit diese 
ihre Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig 
den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend 
durchführen kann. 

Hinweise für Hochbaumaßnahmen 

Der Parkplatz an der Tanzstraße hat eine Längsneigung von ca. 4,5%. Es wird 
darauf hingewiesen, dass sich dies möglicherweise für die Errichtung eines 
Gebäudes mit Schaufenstern/Arkaden problematisch darstellt. 

Standorte von Abstellplätzen für Müllbehälter  

Für die beiden nördlich von der zentralen Parkierunsanlage abgehenden 
Erschließungswege ist auf Grund ihrer geringen Dimensionierung der Einsatz von 
Müllfahrzeugen nicht möglich. Es ist daher die Schaffung zentraler Abstellplätze für 
Müllbehälter erforderlich. 

 ihre Gesamthöhe nicht mehr als 1,5m beträgt, 

 ihre Oberkante max. bis zur Oberkante des ersten OG-Fensters reicht, 

 die Höhe der Unterkante des Auslegers über der öffentlichen Verkehrsfläche  

          mindestens 2,50m beträgt und 

 ihre Ansichtsfläche nicht mehr als 1,0 m2 beträgt. 

9.2 Automaten 

Automaten sind nur in Hauseingängen, Arkaden oder Passagen zulässig. 

9.3 Genehmigung und Unterhaltung 

Die Errichtung oder Änderung von Werbeanlagen und Automaten bedarf der 
Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde. Hierunter fallen auch die im §62 
LBauO Rheinland-Pfalz als genehmigungsfreie Vorhaben unter Abs. 1 Nr. 8 
genannnten. 

Werbeanlagen und Automaten sind ständig in ordentlichem Zustand zu halten. 
Kommt der Inhaber der Werbeanlage dieser Verpflichtung nicht nach, kann die 
Beseitigung der Werbeanlagen und Automaten verlangt werden. 

10. Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen bebauter 
Grundstücke (§88 Abs.1 Nr.3 LBauO) 
Für die in der Planzeichnung mit Nutzungsschablone B / B* (nur informativ: in 
Teilbereich Süd nicht vorhanden), und D gekennzeichneten Mischgebiete gelten 
folgende Vorschriften zur Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen bebauter 
Grundstücke: 

Für die Teilbereiche C und D wird eine abweichende Bauweise gemäß S 22 Abs. 4 BauNVO 
festgesetzt und wie folgt definiert: Im Rahmen der festgesetzten überbaubaren Flächen und 
Baugrenzen sind Grenzbebauungen zulässig.  

Für die Teilbereiche A wird keine Bauweise festgesetzt.  

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
Garagen, Carports, Kfz-Stellplätze und sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie zwischen den überbaubaren 
Grundstücksflächen und den vorderen (zur zugehörigen öffentlichen Verkehrsfläche hin 
orientierten) Grundstücksgrenzen zulässig. 

Nicht überdachte Kfz-Stellplätze, Zuwegungen sowie Kinderspieleinrichtungen sind darüber 
hinaus auf den gesamten Grundstücksflächen zulässig. 

5.  Mit Gehrechten zu belastende Flächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
Im Bereich C sind in der Erdgeschoßzone Arkaden festgesetzt, die in den Obergeschossen 
zu überbauen sind. Die Festsetzung beinhaltet ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit in 
dem gekennzeichneten Bereich. 

D. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans finden sich im Anwesen Rhodter Straße 5 
Hinweise auf die ehemalige Synagoge (Schlussstein des Torbogens). 

Die Gebäude Tanzstraße 16, 20 und 27 sind als denkmalwert einzustufen.  
(nur informativ: in Teilbereich Süd nicht vorhanden)  

E. KENNZEICHNUNGEN 
Die unter C – Hinweise aufgeführten Altablagerungen / Altstandorte sind in der Plan-
zeichnung gekennzeichnet.  

C. HINWEISE OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER 
Für die in der Planzeichnung mit Nutzungsschablone A und C bezeichneten Gebiete gelten 
die Vorschriften der Gestaltungssatzung der Stadt Edenkoben. 

Es wird aus ökologischen Gründen empfohlen, Flachdächer, soweit sie nicht als 
Dachterrassen genutzt werden, zu begrünen. 

Die Bauflächen des Bebauungsplangebiets sind Teil des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes der Stadt Edenkoben. Bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung sind 
bei Baumaßnahmen und Rechtsgeschäften innerhalb Sanierungsgebietes die allgemeinen 
Vorschriften der §§ 136 ff. sowie die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 
152 ff. BauGB zu beachten. 

Archäologische Denkmalpflege 

Bei Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen, hat der 
Bauträger/Bauherr die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt 
für Denkmalschutz den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig, 
überwacht werden können. 

Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- 
und Pflegegesetzes vom 23.03.1978 hinzuweisen, wonach jeder zu Tage kommende 
archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert 
zu lassen ist und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern sind. 

Müllbehälter müssen straßenseitig ins Gebäude integriert werden oder so unter-
gebracht sein, dass sie vom öffentlichen Straßenraum aus nicht eingesehen werden 
können. 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten. Für betrieblich oder ähnlich genutzte Grundstücke 
gilt dies, soweit die betrieblichen Belange es zulassen. 

11. Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung 
(§88 Abs.1 Nr.3 LBauO) 
Für die in der Planzeichnung mit Nutzungsschablone B / B* gekennzeichneten 
Mischgebiete gelten folgende Vorschriften zu Einfriedungen und Abgrenzungen: 

Als Einfriedungen der Grundstücke sind straßenseitig Hecken und Zäune sowie 
Mauern mit aufgesetzten Zäunen bis zu einer Höhe von max. 1,5m zulässig. 

(nur informativ: in Teilbereich Süd nicht vorhanden) 

In Baufeld D sind Hecken und Zäune sowie Mauern mit aufgesetzten Zäunen bis zu 
einer Höhe von max. 1,5m zulässig. 

12. Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(§88 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 LBauO) 

Pro Gewerbetreibendem ist die Anbringung einer Werbeanlage zulässig. Für 
Eckgrundstücke ist pro Straßenseite eine Anlage zulässig. Die Werbeanlagen dürfen eine 
Größe von max. 1m2 nicht überschreiten. 

Horizontal an der Fassade angebrachte Werbeanlagen dürfen nur bis max. zur Höhe der 
Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses reichen. 

Für den Einsatz von Licht gilt: Anlagen sind anzuleuchten, zu hinterleuchten. 
Selbstleuchtende und blinkende Werbeanlagen sowie laufende Schrift- und Leuchtbänder 
sind unzulässig.  

 Ausleger sind nur zulässig, wenn: 

      sie einschließlich ihrer Befestigung nicht mehr als 1,0m auskragen, 

8. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
Für die in der Planzeichnung mit Nutzungsschablone B / B* (nur informativ: in Teilbereich 
Süd nicht vorhanden), und D gekennzeichneten Mischgebiete gelten folgende Vorschriften 
zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen: 

8.1 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung 

In den Baugebieten sind nur geneigte Dächer als Satteldächer oder aus Sattel- und 
Pultdächern zusammengesetzte Dächer sowie Walm- und Krüppelwalmdächer zulässig. 

In Baufeld C sind darüber hinaus Mansarddächer zulässig. 

Die Dächer sind mit Ziegeln oder mit kleinteiligen Materialien, die in ihrem Erscheinungsbild 
Ziegeln gleichkommen, einzudecken. 

Nebenanlagen und Garagen dürfen auch geringere Dachneigungen aufweisen, als  in der 
Nutzungsschablone festgesetzt. Sie dürfen auch mit Flachdach ausgeführt werden.  

Solaranlagen im Dachbereich sind zulässig, sofern sie flächenbündig mit der Dachhaut oder 
parallel zu ihr im Abstand von max. 0,30m angeordnet werden. 

8.2 Dachaufbauten, Dachflächenfenster, Dacheinschnitte 

Zulässig sind Dachgauben mit Satteldach-, Dreiecks- oder Schleppgauben und 
Tonnengauben. 

Die Breite der Dachgauben darf einzeln nicht mehr als 2,5 m und in der Summe nicht mehr 
als 2/3 der zugehörigen Trauflänge betragen. 

Dacheinschnitte sind nur auf den den öffentlichen Verkehrsflächen abgewandten 
Gebäudeseiten zulässig. Die Breite von Dacheinschnitten darf eine Länge von 4m, max. 
jedoch 1/3 der zugehörigen Traufenlänge nicht überschreiten. 

9. Werbeanlagen und Automaten  
(§ 88 Abs. 1 Nr. 2 LBauO) 
Für die in der Planzeichnung mit Nutzungsschablone B / B* (nur informativ: in Teilbereich 
Süd nicht vorhanden), und D gekennzeichneten Mischgebiete gelten folgende Vorschriften 
zu Werbeanlagen und Automaten: 

9.1 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind so auszubilden, dass sie in Größe, Form, Anordnung, Werkstoff und 
Farbe (bei Leuchtreklamen: Leuchtwirkung) dem Maßstab des jeweiligen Straßen- und 
Platzraumes, dem baulichen Charakter der Umgebung und dem Gebäude entsprechen. 

6. Anpflanzung von Bäumen 
(§9 Abs. 1 Nr. 25a  BauGB) 
Auf öffentlichen Parkplatzf lächen des Plangebietes ist jeweils je pro 7 Stellplätze ein 
einheimischer Laubbaum (z.B. Stadtbirne oder Mehlbeere) zu pflanzen. 

7. Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen 
sowie Denkmäler nach Landesrecht 
(§ 9 Abs. 6 BauGB) 
Die in der Planzeichnung mit "K" gekennzeichneten Gebäude, und Kleindenkmäler sind zu 
erhalten und ordnungsgemäß zu pflegen. Alle Bau- und Pflegemaßnahmen bedürfen einer 
denkmalfachlichen Beratung und gemäß §13 DSchPflG einer denkmalrechtlichen 
Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde. Denkmalrechtliche Genehmigungen 
sind unabhängig von den Festsetzungen dieser Satzung. (nur informativ: in Teilbereich Süd 
nicht vorhanden)  

Die Bauflächen des Bebauungsplangebiets sind Teil des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes der Stadt Edenkoben. 

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen und die Herstellung not-
wendiger Stellplätze. Übernahme in den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Ver-
bindung mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz 

In den einzelnen Bereichen wird folgende maximale Trauf- und Gebäudehöhe festgesetzt: 

A = Traufhöhe max.   7,0 m 
Tanzstraße Gebäudehöhe max. 12,0 m 
    
A = Traufhöhe max.   5,5 m 
Rhodter 
Straße 

Gebäudehöhe max.   9,0 m 

    
B / B* = Traufhöhe max.  6,6 m
 Gebäudehöhe max. 12,6 m 
 (nur informativ: in Teilbereich Süd nicht vorhanden) 
    
C = Traufhöhe max.   6,5 m 
 Gebäudehöhe max. 11,5 m 
 (als Traufhöhe bei Mansarddächern gilt die Höhe der unteren Traufe)

D = Traufhöhe max.   9,0 m 
 Gebäudehöhe max. 11,5 m 
 (Bezugspunkt: Parkplatz im Blockinnenbereich) 

 

Für untergeordnete Bauteile wie Erker oder Zwerchhäuser kann auf Einhaltung der 
Traufhöhe verzichtet werden. 

Sofern keine Grundflächenzahl festgesetzt wurde, ist die zulässige Größe der Grundfläche 
baulicher Anlagen (GR) gleich dem Flächeninhalt der in der Planzeichnung festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksfläche. In den Baufeldern A und C dürfen dabei gemäß § 17 Abs. 
3 BauNVO (Am 1. August 1962 überwiegend bebaute Gebiete) die Obergrenzen des § 17 
Abs. 1 BauNVO im Rahmen der festgesetzten GR überschritten werden. 

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB i.V.m. §§ 22, 23 BauNVO 
Für den Teilbereich B* wird eine abweichende Bauweise gemäß S 22 Abs. 4 BauNVO 
festgesetzt und wie folgt definiert: Im Rahmen der festgesetzten überbaubaren Flächen und 
Baugrenzen ist eine Grenzbebauungen im Norden zulässig. (nur informativ: in Teilbereich 
Süd nicht vorhanden)  

Hinweis: Nach Trennung des Bebauungsplans in die Teilbereiche Nord und Süd bleiben die 
Bezeichnungen der Baufelder bestehen. Teilbereich Süd enthält die Baufelder A, C und D. Aussagen 
zu den Baufeldern B / B* erfolgen lediglich informativ und sind in grau / kursiv gedruckt. 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
gem. § 9 BauGB i.V.m. §§ 1-23 BauNVO 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
Für das Bebauungsplangebiet gilt 

MI = Mischgebiet (§ 6 BauNVO). 
Zulässig sind: 
 Wohngebäude, 
 Geschäfts- und Bürogebäude, 
 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, 
 sonstige Gewerbebetriebe, 
 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 

Nach §1 Abs.9 BauNVO wird zur baulichen Nutzung zusätzlich festgesetzt, dass sonstige 
Gewerbebetriebe nur als Handwerksbetriebe mit Dienstleistungscharakter zulässig sind. 

Die in §6 Abs.2 BauNVO aufgeführten Nutzungen: 
 Gartenbaubetriebe, 
 Tankstellen, 
 Spielhallen/ Vergnügungsstätten 

 werden gemäß §1 Abs.5 und Abs. 9 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungs-planes und 
sind somit nicht zulässig. 

Die Ausnahmen nach §6 Abs.3 BauNVO werden gemäß §1 Abs.6 Nr.1 BauNVO nicht 
Bestandteil des im Bebauungsplan festgesetzten Mischgebietes und sind somit nicht 
zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung  
(§9 Abs.1 Nr.1 i.V.m. §§16,17 und 18 BauNVO,  
ergänzt durch §17 Abs.3 und §§19, 20 BauNVO) 
Die maximale Traufhöhe je Einzelgebäude wird definiert als das senkrecht gemessene Maß 
zwischen dem Bezugspunkt und der Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante 
der Dachhaut. 

Als Bezugspunkt wird für die Baugebiete gem. §18 BauNVO die Oberfläche der 
nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt. Als Oberfläche wird die Höhe des 
Straßenbelags in der Straßenmitte (= Straßenachse), gemessen in Mitte der Frontseite des 
Gebäudes (senkrecht zur Straßenachse) bestimmt. 


